
Noten mit + und - ?
Beitrag von „Nitram“ vom 19. Oktober 2022 21:44

Im Schulgesetz NRW steht in §48 nichts von "noch gut" oder "voll gut".

Sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend.

Nichts davor, nichts dahinter und nichts dazwischen.

(Aus nostalgischen Gründen vor über 10 Jahren:

Mein erster Beitrag war Leistungsbewertung Sek I: Rechtsgrundlagen im Ländervergleich)

Neuer: Viertelnoten, Drittelnoten, plus und minus, erste 2 Wochen alt.
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